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Beteiligung der Behörden an feauleitplanverfahren und vergleichbaren Saizungsverfahren 
(§4 Abs. 1 BauGB)

Vorberrterkühg

Mit der Beteiligung wird den Behörden und sonstigen Trägörn öffentlicher Belange Gelegenheit zur 
Stellungnahme im Rahmen ihrer'Zuständigkeit zu dem jeweiligen konkreten Planverfahren gegeben. 
Zweck der Stellungnahme ist es, der .Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes 
und optimales Planungsergebnis zu verschaffen,

rßiesStellungnahme ist zu begründende Rechtsgrundlagen Sind anzugeberi, däfriit die Gehfiemde den 
Inhalt nachvol ¡ziehen kann*
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Folgende Dezernate bzw. Ämter wurden zum 0. g. Vorhaben beteiligt

Ländrat, Büro Landfät SG Wirtschaft und Förderung

Dezernat I, Bildung, Finanzen und innere Verwaltung
* Bau- und Hauptamt SG Bau und Unterhaltung

Dezernat II,,Gesundheit, Jugend und Soziales 
» Gesundheitsamt

Dezernat lll, Bau, Ordnung und Umwelt
Amt für Straßenveficehr und Ordnung SG Verkehrswesen

- : '  . SG Rettungsdienst, Brand- u. KataStröphenschutz,
ZV

» Amtfü r Veterinärwesen, LebgftShiittelübeh^achLing und Landwirtschaft
SG Landwirtschaft 
SG tg#(1ische Ba,ua.üfsi;cht/penkrn 
SG rechtliche'Bauaufsicht/Kreisplanung 
üntei^M^iStWift^hälts- u.BödehscItützHÖt'de 
untere Naturschutzbehörde 
untere Wässerbehörde

#r(tsfüFBäüaufSiC;ht'Urid Denkmalschutz

Amt für Umwelt

Ö keine EinWände

Einwendungen rrtit rechtlicher Verbindlichkeit aufgruhd fachgesetzlicher flegeiung die Ohne Zu­
stimmung, Befreiung o j .  der Fachbehorde mdetSAbwagung nicht'überwundenwerden können 
(Einwendungen, Rechtsgrundlagen u Moglichkeitender Übei^induhg).;

trntfefg Dewteai^üti^bfehoirde

,li@es€dzes-t!biBr-iäefii-S5dhiiilz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg* 
(Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz -BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. Teil I Nr, 9, S. 215 ff.), 
ipa iM lrt durch-Mikel 1 des Gesetzes am 28.06.2023 und für eine positive Bewertung des Vorhabens 
y^d ^WSr¥p3 tliM<Sliiöhmigungsfähigkeit bestehenausdenkmalfachlicher Sicht nachfolgende

I ) Forderungen, welche in geeignete Festsetzungen umgewandelt werden müssen.

Baudenkmalpflege:
Die Baugrenze des SOBF1 entlang der öffentlichen Verkehrsfiäche zwischen SOBF1 und SOBF2 ist zu 
Verändern. Um weiterhin die freie Sicht auf die Biotürme und das Belebtächlammbecken zu gewährleis­
ten, ist auf eine Bebauungzwisehen öffentlicher Verkehrsfläche (An der Landstraße) und Belebt 
Schlammbecken zu verzichten.

Die Einordnung des Neubaiis my^'zurÄrrdndMf'üng und ifi mit der 1_andrnari<e
Biotürme/Belebtschlammbecken erfolgen, deren Wirkung unterstützen und nicht verdecken. Die zu 
findende bauliche Struktur soll sich zum Bestand und der ehemaligen baulichen Struktur verhalten,

Auf G il'i^ ^ M Ip ilt lg  i;m SOBF1 ist zu verzichten.

Die Zahl der Vollgeschosse im SOBFl ist auf II VG:nurl V. fn. der Ausführung als Flachdach zulässig. 
Für die Außenwandbekleidung neuer Gebäude sihd Farben aus dem Spektrum Graü/Änthrgzit festzu- 
setzen.

Nicht erkennbar ist der Grund der.Feitseföuhg der Höhe im Bereich der Biotürme,

.P:jpÖl||̂ ittg«npn.an,l0.3®äUSliMclit\PBS®:ll̂ ibj:ijWteJ.audlihai3ametS4ötÄ A JN  flitafölL t&.oa.Jll?U & 
göSayjfttrwiy-fitiBfttemmehciwc
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Die besondere Raumwirkung des Denkmals wird durch die umgebenden Freiflächen unterstützt Die 
Freiflächen zwischen den Biotürmen und der FihSterWalder Straße markieren die Fläche der ehèmaligên 
Kokerei und tragen somit gerade ais ¿Leerstelle" zur Sîçhtj^rfi^ und ?ur Wihmehmung des 
Denkmals bei, ßiese Flachen sind als Grünflächen (Rasen/Niederbewuchs) vöfeühalten.

untere Wasserbehorde

Die Beseitigung des im Plangebiet anfallenden Schrnutzwassers hat zentral über die Kläranlage Lauch­
hammer zu erfolgea

Im Hinblick auf die Beseitigung des im Plangebiet anfallenden Wiederschlagswassers wurden keine An­
gaben gemacht. Somit kann die untere Wasserbehörde nicht hacHyollziehen, inwiefern die Niedpr- 
schlagswasserbeseitigung schadlos und ordnungsgemäß erfolgt. Grundsätzlich bestehen gegen die 
Versickerung von Niederschlagswasser, mit einer Ausnahme, kéiné Bedenken.

äass sich auf dem Gelände ëiheiankstefebefand; Die fdle- 
d eré h e m ä I i gënTan !<s tel I e aufgrund vöfhahdeherAltlas-

t||i,zu unter§3g§£i.

Die Beseitigung des Niederschlagswassers ist gemäß § 66 Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) 
eine kommunale Pflichtaufgabe. In Auswertung der in der jüngsten Vergangenheit massiv aufgetrete­
nen Starkniederschlageereignisse weist die untere Wasserbehörde darauf hin, dass die Stadt als Vorha­
benträgerin für das anfallende Niederschlagswasser Sicherungsmaßnahmen für eine ordnungsgemäße 
und schadlose Beseitigung in der Form zu ergreifen hat, um die auch bei außergewöhnlichen Starkre­
gen oder sonstigen extremen Witterungsbedingungen zu besorgenden Schadensereignisse zu verhü­
ten oder unschädlich zu machen.
Aus diesem Grund sind der Behörde frühzeitig ein Entwässerungsplan für das Plangebiet und -sofern 
erforderlich - entscheidungsfähige Antragsunterlagen zur Erteilung einer wasserrechtli'chen Erlaubnis 
zur Niederschlagswasserbeseitigung vorzulegen. Die Behörde muss in der Lage sein, frühzeitig prüfen 
zu können, inwiefern die geplanten Entwässerungsmaßnahmen geeignet sind, das im Plangebiet anfal­
lende Niederschlagswasser ordnungsgemäß und schadlos - auch im Hinblick bei außergewöhnlichem 
Starkregen und sonstigen extremen Witterungsbedingungen sowie der Lage des Plangebietes ■ zu be­
seitigen. Die Gemeinde als.zuständiger iNiederschlagswasserbeseitigungspflichtiger muss bei der 
Planaufstellung frühzeitig prüfen, ob natürliche Gebietseigenschaften einer Versickerung des Nieder­
schlagswassers (keine bzw. nicht ausreichende Sickerfähigkeit des Bodens) fiiôglichëfwëiâé entgegen- 
stehen.

Weiterhin befindet sich westlich auf dem Gelände ein Drainagesystem der Lausitzer und Mitteldeut­
sche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH zur Begrenzung des Grundwasserwiederanstieges. Dieses 
System ist von jeglicher Bebauung und auch Bepflanzung frei zu halten.

Aus den vorliegenden Unterlagen (Umweltbericht 2.3.1) geht hervor, dass sich keine Oberflächenge­
wässer auf dem Gelände befinden. Diese Annahme ist falsch.'Wie im B-Plan erkennbar, befindet sich 
nördlich der Biotürme ein Graben. Dieser Graben ist im Sinne des WHG ein Gewässer und wird als sol­
ches auch vom Gewässerverband „Kleine Elster-Pulsnitz" bewirtschaftet.
Anlagen Z.B. Zäune, die in einem Abstand von weniger als 5 Meter von der Böschungsoberkante land­
einwärts errichtet werden, sind Anlagen am Gewässer und bedürfen der Genehmigung der unteren 
Wasserbehörde nach § 87 BbgWG i.V.m, § 36 WHG.

Eine Genehmigung darf ertaltwerden, wenn die ôewâsserunfetli^ung durch die Anlage z.B. Einzäu­
nung nicht ërschwert wird. Dazu Wird ëin Streifen \r<bn ca. 5 Metern Breite entlang des Gewässers ge-

P.:\SGL\Betôüigungén an6@ï3\Bâm«stoMBBSÜ®8^Biô«fmëLLaUWM»Wéte4081:6A^N
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nutzt. Eine Anlage -wie ¿B. ein Zaun innerhalb des 5 Meter Bereiches- würde die Gewässerunterhal­
tung erschweren und dürfte daher nicht genehmigt werden. Ich bitte diesen Umstand bei der weiteren 
Planung zu berücksichtigen und ergänzend die Stellungnahme des Gèwâsserverbandes „Kleine Elster 
Pulsnitz1' einzuholen.

untere Naturschutzbehörde

Artenschutz

vdBnft'Ä^^hützfachbeitrsig wurde im Pläfigebietdas Nest einer Roten Waldameise fe$t;geste!lt, dass 
gemäß der Vermeidungsmaßnahme V6 bei einem Eingriff durch eine .Fachfirma (Ameisenheger) in den 
Sommermonaten umgesiedelt werden sofl. Die Rote Waldameise ist nach der Bundesartenschützver- 
ordnung streng geschützt. Gemäß § 44 Abs. 1 B:undesnaturschutzgesetz(BNatSchG) ist es y§rb<3tep, 
die Tiere der streng geschützten Arten aus 461* Natüfffl entnahmen oder zu toten sowie deren Fört- 
pflanzungsstätte zu zerstören. Für die Umsiedlung des Ämeisennestes ist daher ein AMfag 3Uf Aüs- 

v-nihiM iOaebfelfcAb&f BNatSchG bei der unteren Nätürschützbehorde emzureichen.

-Das-unter der-Kompensationsmaßnahme K1 aufgeführte e ih lf il06l~
mäßigen bzw, jährlichen Pflege zu unterziehen, um die Funktionalität der Ersätzlebensraum dauerhaft 
zu gewährleisten,

Q Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den ö. g, Plan berühren köimen, mit Angabe 
ddS'SlshstäMJ® und des Zeitrahmens:

(X) Sonstige fächl.iche Informationen oder rechtserhebliche Hinwei  ̂ aus der eigenen Zuständigkeit zu 
dem o. 0, Pi!an, ^egili^dert S a ^ l e ö M p ! j l s  mit Begründung und ggf. Rechtsgrund­
lage:

SG Wirtschaft und Förderung

¡M n eH teö iM

SG Bau und Üntérhâltuna

In diesem Gebiet befinden sich, keine Kreisstraßen. !ns€?fërnj$4&ï Landkreis ÔSL, vertreten durch das 
Amt 65 als Baulasttrager für Kreis^traßen, nicht bëtroffèn.

Gesundheitsamt

Ä js  fie l Gesundheitsschutzes ist für die geplanten Nutzungen ein Alt-
lästengutachten und der Nachweis zur Gefährdungsfreiheit für den Wirkungspfad Boden-Mensch not­
wendig.
ZurWahrung gesunder Lebensverhältnisse ist die Einhaltung schalltechnischer Grenzwerte tags-' Und 
nachtsüber erforderlich. Für die angestrebten Nutzungen und das erhöhte yerkehfääüfkQmmen.sollte 
ein schalltechnisches Gutachten erarbeitet werden.

Pas Ziel der-Klimaanpassung ist nach § 1 des Bundes-Klimaanppsungsges:et2: (KAnG) fächübefgreifend 
und Integriert zu berücksichtigen.

rj :\§QL\Beteiligungen an 60.3®auaiifsiohl\PB sad\Ô^BIôtOMé„li4IÂ^^marWÔ'i§. iPL 3-............^



Grundsätzlich ist auf die Einhaltung der Vorschriften zu achten, die dem Gesundheitsschutz dienen und 
sieäiungsstfu&uren nicht beeinträchtigen.

SG Verkehrswesen

Zu der Planung bestehen aus verkehrsrechtlicher Sicht gemäß § 45 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) 
grundsätzlich keine Hinweise.

SG^ ndWjrischäfi

Aus SichMes Sachgebietes'bestehen zum o. g. Vorhaben keine Hinweise.

SG technische Bauäufsicht/Penkmaischiitz 

technische Bäuaufsicht:
Dle-Untere-Badaufsichtsbehörde ist verpflichtet gem. § 11.0 Abs. 6 des Bundesberggesetzes (E&ergG) 
den Bergbauunternehmer (LMBV mbH) über ein geplantes Bauvorhaben im Baugenehmigungsverfah* 
reri zu ihföimiieifeh.

untere Denkmalschutzbehörde:
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen/ dass die Denkmalliste des Landes Brandenburg fortge­
schrieben wird. In diesem Zusammenhang weisen wir besonders darauf hin, dass die im Planungsge- 
biet als GEeBFI und GEeBF2 gekennzeichneten Flächen Bestandsbauten aufweisen, die zur Prüfung auf 
ihren Denkmalwert vorgesehen sind. Geplante Gebäude wären im Falle der positiven Prüfung dem 
Denkmal in ihrer Wahrnehmung unterzuordnen, auch was die Gebäudehöhen (FH max. 100m üNHN) 
betrifft. Eine Abstimmung mit den Denkmalbehörden zu den genannten Flächen sollte zeitnah erfol­
gen.

Gemäß § 2 Äbsalz^ .||:gl|SchC3 unterliegt dem Schutz des Gesetzes auch die nähere Umgebung eines 
Denkmals, soweit Sie für dessen Erscheinungsbild erheblich ist (Umgebungsschutz). Die Errichtung 
oder Veränderung^on Anlagen oder sonstige Maßnahmen in der Umgebung eines Denkmals sind 
nach § 9 Abs. 1 Nrv4 BbgDSchG erlaubnispflichtig.

Eine denkmalrechtliche Erlaubnis der unteren Denkmalschutzbehorde (uDB) ist im jeweiligen Genehmi­
gungsverfahren (denkmalrechtliche Erlaubnis gem. § 9 Abs 1 Nr. 5 BbgDSchG bzw. denkmalrechtliche 
Erlaubnis i. R. eines erforderlichen Baugenehmigungsverfahrens gem. § 9 Abs. 1 BbgDSchG i. V, m. § |Q 
Abs. 1 BbgDSchG) erforderlich.

Grundsätzlich können im gesamten Vorhabenbereich bei Erdarbeiten Bodendenkmale entdeckt wer­
den. ln diesem Fall sind nachfolgende Festlegungen im BbgDSchG zu beachten:
 ̂ Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, wie Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Hölz- 

pfähle oder rbohlen, Tonscherben, Metallsachen, Münzen, Knochen u. ä. entdeckt werden, sind 
diese unverzüglich dem BLDAM (Außenstelle Cottbus) oder der unteren Denkmalbehörde beim 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz anzuzeigen (§11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG).

- Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind für mindestens fünf Werktage in 
unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu 
schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG).

* Funde sind ablieferungspflichtig (§ 12 BbgDSchG).

P:\SGL\Betelllgungen an 
2OS2_Bi0töfme„Lauchhafnmef.düex



- Sollten umfangreiche archäologische Maßnahmen notwendig werden, sind die Kosten dafür im 
Rahmen des Zumutbaren vorn Véranlâssér dès Vorhabens, zu tragen (§ 7 Abs. 3 BbgDSchG). Dies ist 
bei ëntspréthërïdein f i r i i l en lind terminlichen Planungen 211 berüc!<sichtigëh..

Irn Planuhgs- und Genëhmigungsverfahren sind die Träger öffentlicher Belange
- das Brandenburgische Ländesamt für Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum, Abt.

Bau- und Kunstdenkmalpflege, Wünsdorfer Platz 4,15806 Zossen, OT Wünsdorf und
* das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum, Abt. Bo- 
: dendenkmalpflege und Archäologisches Landesmüseum, Außenstelle Cottbüs, Jyn-Gagarin-Sträße 

17, 03046 Cottbus
fU  beteiligen, um rechtzeitig Belätige; reagieren zu können.

SG iréicittiiché BâüâuMdhft/Krëis|plàfiühtt

.Die den Korntriunen zugegangene Presseinformation des Ministeriums für Infrastruktur und Landes- 

.planu.D.g VP.m 19. Juni 2018 (einzuseheh uhtèr https://miI .brand enbürg.de) verweist auf das Online-An- 
gebot für die kommunale Bauleitplanung (neU: diplanungvprocl), um § 4a Abs. 4 S. 1 BâugésetzbUch 
(BauGB) gerëcht zu werden.

Irn Rahmen;dèr Umweltprüfung hat auch der/die Klimaschutz/-anp.assUng Be.achtu’ngzu finden. Klima­
schutz ist ein städtebauliches Erfordernis/Grund i. S. v. § 1 Abs. 5 undiH&auÖßi 
gen sowie daraus abgeleitete Maßnahmen sind im Umweltbericht

Pjahzèichnühçj:
ftïfèntiiehfye^ebrsf^
D i i  ZÄecKbiäSrrirnurig fehlt in der Legende/Festsetzung 

SOBFIfSÖBiä
ÈîeSë i^ fch n U rtf findëiÿich JticHt in der Legende und den textlichen Festsetzungen wieder.
Hier wird SO Kultur verwendet,

FfätSitzüfi! èines Bezugspunktes ist nur erförderlieh, wenn sichdie Hohenfestsetzungen nichtauf 
m üNHNbezieheh,

f f EÎIiçhe. fëëtpfëuh0h 
1.i
richtige Nennung:
SOKultur mit der Zweckbestimmung „Museum-,..." 
zulässig sind: (nicht: zugehssen sincjf

Ggf. sollte für dàs BF2 ëiïié s^pröraieMutzungsarfenfestefé!® dà wedef eine Bau-
grenze, Höhe n;och$e Bauweise

Da im SO „Shops" zulässig sind, ist die fnax. Verkauftfläche fe ^ o rt il ïlf ritlfesMüsgtleli. „Shops" 
ist Undefiniert % ch sollten die genannten Nutzungen durch „der Versorgung des Gebietes bzw. SO” 
efgän^t werden.

Caravaning ist die Aktivität, einen Urlaub in einem WobnWagehzü machen. Hier sollen dementspre­
chend Stellplätze für Caravans errichtet werden dürfen. Dies sollte auch SO îîëh 
ist, ob diese Nutzung auch außerhalb der Baugrenze bzw. hur iönerhälb, auch in SÖBfö bzw. da nur 
auf der Fläche mit Planz.15.3 zulässig werden soll. Die Begründung sagt dazU nichts aus,

■pi\smBetei!ïguflgàiitn ®$Ka!iifefsH finateg ig..os.._B.t?L 
Z02̂ Bi&ftrô !SöeKltSmraen£}os5C  ̂ ........

https://miI
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§ 12 BauNVO regelt nur Garagen und Stellplätze, aber keine Verkehrsflächen.

Maß der baulichen Nutzung 
Festsetzungen zum SOBF2 fehlen.

Die GRZ beziebt sich auf das grundbuchliche Baugrundstück. GRZ0,8 bedeutet, dass 80% davon ver­
siegelt werden dürfen. Dies ist aber schon jetzt nicht realisierbar, da z. B. ein Gfößjdil vöh Ftet '90 ynd 
auch 152 mit Abstandsgrün und_Wald per Festsetzung von der Bebauung ausgenommen werden. Eine 
nicht realisierbare GRZ führt zur Nichtigkeit der Planung, kann auch nicht im Sinne des Klimaschutzes 

.... und auch nicht für den touristischen Gesamteindruck gut sein.

Es besteht auch die Möglichkeit innerhalb und außerhalb eines Bäufensters eine rriax. Grundfläche für
-  zukünftige Bebauung des SO festzusetzen bzw. zu definieren, welche Fläche die Grundlage für die 

GRZ-Berechnung sein soll.

1.2
— Es-ist in-der-Festsetzung zu definieren,-welche Nutzungsart allg|)rftilh'1|ft<JJ«llöftf. süsnähffliweise zü '

- lässig ist, da im BPL Verschiebungen zwischen Abs. 2 und 3 sowie Ausschlüsse festgesetzt werden kön­
nen. Ggf. könnte auch die Festsetzung anders formuliert werden, wenn alles so aus § 3 BauNVO züge­
lnenw grclep soll,

Die Zulässigkeit von PV-Freiflächenanlagen sollte geprüft und ggf. ausgeschlossen werden, da sie als 
sonstiges Gewerbe in jedem Gewerbegebiet zulässig sind, wenn kein Ausschluss erfolgt. Auch könnten 
sie als Nebenanlage für einen im Gewerbegebietansässigen Betrieb zur .Eigenversorgung per Festset­
zung zügelassenWefdeh.

2. Und 3.
ß)j§ ,||fig^ fö!^^chBUÖ|l ist entsprechend auf die In der Plahzeichhung angegebene Bezeichnung 
anzupassen.

Festsetzung 3 ist als solche schwer in der Planzeichnung erkennbar, die Fläche sollte zusätzlich mit „St" 
oder nach 6.3 als Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung sowie als öff. oder priv. Parkplatz 
,gekenri^icbnetw§r:dien. ln der Begründung sind dahingehend keine Ausjagen findet*.

5.1
Die Festsetzung von Gehpizpflanzuhgen ist zu unbestimmt.

6. .......;
Kann är^ttlen, da diezeichnerische Festsetzung allesbeinhaltet,

7.
M4 und MSisIhdiauf äeHPlanzeichnungirifehl enthalten. Auch sind die Festsetzungen umzufermiilieren, 
da in diesen Maßnahme-Bereichen keine Versiegelung stattfindet. Sollen Ersatzmaßnähffien aus SO 
bzw. GEe dahingeleitet werden, so ist dies auch entsprechend so festzusetzen.

Innerhalb eines Baufensters ist es nicht zulässig Baumerhalt festzusetzen. Baurecht gshjt hierdePO! 
BäOTlrhiti sfätiß. h. bei einem Baugesuch ist eine Fällgenehmigung zu erteilen.

Keine Aussagen sind zu Werbeanlagen zu finden. Gerade durch die touristische Nutzung in unmittel­
bare Nähe zum Denkmal sollten hier in Abstimmung mit der Denkmalbehörde Abstimmungen geführt 
und Festsetzungen zu Größen/Farbe/,., und ggf. Standorten getroffen werden.

Pi\S6Mfeeis(li|tift|e.n an fe&sSättäuMchftÄ



Begründung:
Auf dem Deckblatt sollte deutlich sichtbar das Datum der Erstellung mit aufgenommen werden, damit 
diese 'im weiteren Verfehren entsprechend zügeordnet werden kann.

2 Rechtsgrundlagen
Es genügt, die betreffenden Rechtsgrundlagen- einschließlich der Dokumentation etwaig erfolgter 
Umstellungen auf neues Recht nach § 233 Abs. 1 Satz 2 BauGB - in der Beschjussvorlage für den 
Satzungsbeschluss sowie der Planbegründung darzustelleii.

Auf der Planzeichnung und der Begründung ist nur eine unvollständige Auflistung erfolgt. Auf Grund 
des Aufstellungsbeschlusses vom 21.09.2022 gilt für den Planbegirirt und den Beginn der Begründung 
die Fassung des BauGB, welche zum Aufstellungsbeschiuss gait. Die Aussage, nach welcher Fassung 
der BPL erarbeitet wird und wai um, ist ebenso zu Beginn def Begründung darzustellen.

Hinweis
Für das BauGB gilt:
Ist ein Verfahren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens neuer Regelungen bereits förmlich eingeleitet (i.d.R. 
Aufstellungsbeschluss oder Beginn des Beteiligungsverfahrens), wird es - vorbehaltlich spezieller Über­
leitungsregelungen (§§ 234 ff. BauGB) - grundsätzlich nach altem Recht abgeschlossen (§ 233 Abs. 1 
Satz 1 BauGB). Abweichend hiervon kann sich die Gemeinde, sofern mit einzelnen Verfahrensschritten 
noch nicht begonnen worden ist, aber auch für eine Fortführung des Verfahrens nach neuem Recht 
entscheiden (§ 233 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Dies ist in der Begründung zü Beginn darzustellen.

Da es sich bei einer Aktualisierung der Rechtsgrundlagen mithin um keinen bloß redaktionellen Vor­
gang handelt, sollte eine solche nicht regelhaft erfolgen, sobald während des Verfahrens'Rechtsände- 
rungen zu verzeichnen sind. Eine ent sprechende Aktualisierung erscheint vielmehr nur dann sinnvoll, 
wenn eine bewusste Umstellung auf neues Recht nach 5 233 Abs. 1 Satz 2 BauGB beabsichtigt/erfolgt 
ist.

Die ungeprüfte Aktualisierung der Rechtsgrundlagen birgt das Risiko, für das Planverfahren und die 
diesbezügliche Abwägung relevante Rechtsänderungen zu übersehen und/oder nicht hinreichend zu 
berücksichtigen. Dies gilt umso mehr, als von § 233 BauGB nicht nur das formelle, sondern gerade 
auch das materielle Recht umfasst wird. Vor einer Umstellung nach § 233 Abs. 1 Satz 2 BauGB sollte 
mithin in jedem Fall eine eingehende Prüfung der AusM ftopen auf die Abwägung und die Ermittlung 
de? maßgeblichen Abwägungsmaterials erfolgen, die unter Umständen eine Wiederholung von Ver­
fahrensschritten erforderlich machen können.

 ̂ ri iSIjsi©1̂ ^ Hedibti grundiägen zum Zeitpunkt des Satzungsbe-
sgb ltSsHso ifesom iiam  Ende der Begründüng eingefugt werden

3.2 FNP
Der derzeit wirksame FNP weist das Plangebiet als gewerbliche Baufläche aus. Mit der derzeitigen BPL“ 
Ausweisung als Sondergebiet ist der BPL nicht aus dem FNP entwickelt. Der FNP Ist im Parallelverfah­
ren zu ändern bzw. neu aufzustellen. Derzeit ist dem Landkreis nur die Planungsanzeige zur Neuauf- 
stellüng des FNP bekannt. Sollte die Neuaufstellung des FNP zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
zum BPL nicht beendet sein, der neue FNP also noch nicht wirksam geworden sein, unterliegt der BPL 
der Genehmigungspflicht nach § 10 Abs. 2 BauGB.

R:\|ÖI^teiliaui-teni .Ä...SN Jinaim m c®,, BPL 3-
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Ab diesem Punkt werden nilf die ptröffeften Festsetzungen mehrfach wiederholt. Die Begründung sö|i 
aber dazu dienen zu begfönMen/yef^ diese Festsetzungen so getroffen wurden. Diese all­
gemeinen Anforderungen an eine Begründung dienen nicht nur dem Verständnis des Planinhaltes-für 
Bürger und TÖB im AufstellungsVerfabren, sondern auch für die Entscheidung von Befreiungen nach 
§ 31 lauCaBiii ßauatlragWItfahwil-

Irrt anschließenden Umweltb&richt ist sich intensiv mit dem Klirnaschutz/-anpassung auseinander zy- 
setzen. Derzeit gibt es zwar teilweise eine Bewertung, aber daraus abgeleitete Maßnahmen sind noch 
nichtdargestellt.

Kampfmittelbelastung:
Nach Überprüfung der Lage des o. g. Bereiches mit der 10. Ausgabe der aktualisierten iC^mpfmittelverT 
dachtskarte des Zentraldienstes der Polizei von 6/2024 im Maßstab 1:100.000, wurden Kampfmittelbe­
lastungen festgestellt. Der Antrag zur'-Überprüfung auf Kampfmittelbelastung, Auswirkungen lind Ein­
schränkungen auf das Vorhaben bezogen, ist über folgende Anschrift einzureichen.

Telefon; 033702/2140 
Fax: 033702/214200
E-Majl:

dienst@poiizei.brandenburg.de

Der in  Kraft.getretene BPLsoll gemäß £ TOa Äbs.E BaüÖB mit all seinen Anlagen und der zusammen- 
fassenden Erklärung ergänzend ins Internet eingestellt und über das zentrale Intemetpöftäl des Landes 
zugänglich gemacht werden.

y $ f bitten nlSb;1n-:|( f̂ti)!K in .:de| BPLurn Übergäbe der Pläne als XPlanGML-Datei (Version 4.1 oder 
5;x). Als Mmdeststandard sollten die G^ftüngsberathe als Umring erfasst, werden und der Plan als geo- 
iSefenziöftls; RSstMbild (ausgestanzt am Geltungsbereich) bereitgestellt werden. Eine SSIitefgehelidl 
Erfüllung d f f  ©iifnstrieri und Planinhalte in der XPlanGML-Datei ist ebenso möglich.

untere Vtfasserbehorde 

Bitte beachten:
* Berücksichtigung dezentraler Lösungen zur Niederschlagsentwässerung bei der Bebauungsplanung
- Gemeinsames Rundschreiben des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft und des Minis­

teriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Vom 11. Oktober 2011 veröffentlicht im 
Amtsblatt für Brandenburg am 23.11.2011, Nr. 46, S. 2035 Link: https://bravors.branden- 
burg.de/sixcms/media.php/76/Amtsblatt%2046_11 .pdf

- In die Begründung des aufgestellten Bebauungsplans i&$ | i f ;4t^Jg|fj#^tg'^enuber Linieren 
Wasserbehörde Im Hinblick auf die Verwenduhg von HIScil Eiffi CT® fi^ iliPW arrnw ^ ^ -ii'liW  
Wärmeversorgung aufzunehmen.

- Bodenversiegelungen sind gemäß § 54 Abs. 3 BbgWG auf ein Mindestmaß zu beschränken.
- Auskunft zu Grund- und Stauwasserverhältnisseri kann über das Fachinformationssysteöj Boden des 

Landesamtes für Boden, Geologie und Rohstoffe Brandenburg eingeholt werden.
Link: https://geo.brandenburg.de/?page=Legendenableitungen

- Zudem sind die Kontaktdaten zür Abfrage von Bemessungsgrundwasserständen für Baumaßnah- 
men/Baustandorte unter folgendem Link zu finden:
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/wasser/grundwasser/gründwassersta.ende/datehan- 
fra g e-g r u n d wass ersta ende/

'E@g2̂ Bi0tür̂ &_liSü#h§rtlWSÖ

Zentraldienst der Polizei Brandenburg 
Karnpfmittelbeseitigungsdienst 
Am Baruther Tor 20 
15806 Zossen OT Wünsdorf___

mailto:dienst@poiizei.brandenburg.de
https://bravors.branden-
https://geo.brandenburg.de/?page=Legendenableitungen
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/wasser/grundwasser/gr%c3%bcndwassersta.ende/datehan-


- Der für das Gemarkungsgebiet zuständige Gewässerunterhaltungspflichtige (Gewässerverband 
„Kleine ElsteNPulsnte") ist als beteiligen, Die Ziele des auf­
gestellten Bebauungsplanes sind mit den Forderungen und Hinweisen des Gewässerverbandes in 
Übereinstimmung zu bringen.

Sollten Sie Rückfragen zur Stellungnahme haben, steht Ihnen Herr Schatte, Telefon: 03541/870-3423, 
E-Mail: thomas-schatte@osl-önline.de zur Verfügung.

Untere NaturschCitzbehördfe

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
Bei der Aufstellung .einer städteba_uliclign, Satzühg sind gemäß § 1 Äbsv 5 Satz 2, Abs. 6 Nr. 7 und§ 1 a 
BauGB in Verbindung mit §§ 14 ff. BNatSchG (Eingriffsregelung) die Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege zu berücksichtigen,

. Als Kompensationsmaßnahme für die mit dem Bebauungsplan 
14.803 m2 bisher unversiegelter Bodenflächen werden folgende K p m p e n s a t lo n s m fe s tg e s e tz t

- - Maßnahme 1 (MI) - Anlegen Laubgebüsch mit Biühwiese
An der südwestlichen Plangebietsgrenze sind auf einer Fläche von ca. 6.025 mz gebietsheimische 
Laubgehölze flächig in einer Dichte von 1 Gehölz/5 m4 anzupflanzen. Dazwischen ist einig !!üb$tejse

- durch Einsaat standortspezifischer Saatgutmischung regionaler Herkunft und Pflege zu entwickeln 
und zu erhalten.

- Maßnahme 2 (M2) - Entwickiüng BIühwiese
An der nordwestlichen Plftng||igt||fe|jz| ist auf einer Fl.äche vön cä. 1.765 m2 eine Biühwiese durch 
Eiösäat standortspezifischer Saatgutmischung regiQnaler Herkunft und Pflege zu entwickeln und zu

* Maßnahme 3 (Mä) - Entwic kly. n g Walds a tim
Pm ö p 1.750 m2 Flächen zur Pflanzung standörtgerechter W^
Verfügung.

- Maßnahme 4 (M4) * Anpflanzen Bäume und Sträucher im Sondergebiet
Pro 150 m2 zusätzlicher Versiegelung sind 2 einheimische, standortgerechte ßayoie uhcj l ’Ö S f  |ü- 
cher auf mindestens 100 m2 zusammenhängender Fläche anzupflanzen. Die Pflanzung kann auch 
als Initialpflanzung zur Waldaufwertung vorgenommen werden.
Umfang der Maßnahme: 220 Bäume und 1.100 Sträucher (11.000 rn2)

- Maßnahme 5 (M5) - Anpflanzen Bäume und Sträucher im eingeschränkten Gewefbegebiet
Pro 100 m2 zusätzlicher Versiegelung sind 2 einheimische, standortgerechte BaüMe üfid 10 SttSy- 
cher auf mindestens 100 mz zusammenhängender Fläche anzupflanzen. Dieipflanzung k||in aus­
nahmsweise auch* in Absprache mit dem Grundstückseigentümer, alsJnj#ipflä.feüfS| lü r Wäldaüf- 
wertung vorgenommen werden.

Umfang der Maßnahme; 16i  StiilÜÄhWrtSSQOm2)

Da die Maßnahmen 6 (M6) - Anlegen Zauneidechsen-Ersatzlebensraum und 7 (M7) - Ausbringen yen 
zwei Nistkästen nicht der Eingriffsbewältigung zugeordnet werden können, da diese Maßnahmen im 
Zusammenhang mit artehschutzrechtlichen Belangen umzusetzen sihd, stehen der mit dem Bebau'* 
ungsplan vorbereitete Überbauung von 24.803 m2 unter zu Grunde legen der Ermittlung in der Ein- 
griffs-/AusgIeichsbilanz, Tabelle 11 des Umweltberichtes, lediglich 14.400 m2 Kompensation gegen­
über.

Es. vefMöifät €hKÄipensätionsdefizit van 10.400 nf, M4 und MS iind  auf der Planzeichnun.g nicht 
dargesteljt;

P:\SÖLXBetöiIfgürte{ä!%-an ; © SNJi ri a!' ' .29 ;I9.Ö8. BPI. 3-
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Weiterhin sind Kompensätionsmaßnahmen einzelnen Vorhaben öder Vorhabenträgern zuzuordnen, da 
sonst die 'Festsetzung einer Nebenbestimmung in einer zulassenden Entscheidung nicht möglich ist.

Im weiteren Verfahren ist darzustellen, wie die Belange von Natur und Landschaft hinsichtlich der 
Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft in der Abwägung Berücksichtigung finden und 
welche Festsetzüngen unter denn Aspekt Von Kompensationsmaßhahmen erfolgen.

ArtehSqhütz:
•Fölgende Hinweise sollten in die Planzeichnung aufgenommen werden:
Gemäß § 39 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, Bäume und ähdere Gehölze in der Zeit 
vom 1. März bis zürn 30. September abzuschneiden. Sofern eine Befreiung Vpn diesem Verbot erför- 
derlich ist, ist diese bei der Verwaltung der Stadt Lauchhammer zu beantragen.

Gemäß 5 44 Abs. 1 BNatSchG ist sicherzusteilen, dass Vögel* Reptilien und andere unter die Zugriffs- 
Verbote fallende Arterrnicht beeinträchtigt we/de’h, SöferTi CtfiP Bäfreiiihgi von diesem Verbot §rfarder- 
lieh ist, ist diese beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz, untere Naturschutzbehörde zu beantragen. 
Zur Vermeidung arten- und biotopschutzreehtlieher Konflikte kann die Befreiung verbunden werden 
mit der Beauflagung einer ökologischen Baubegleitühg.

üntfefe-Äbfallwtrtschafis-; ünd Boderis^hützbehÖrcle luAWBB)
Altlastenauskunft:
I fcefindetsichdas nachfolgend aufgeführte.Grühdstück, für dasim Altlas­
ten- und BödensehufzKataster des Landes Brandenburg folgende Fachinformationen erfasst sind:

öft|u|bli^hie le llic lliiu ng - Tanksteile LauchhamMer-West, Fihste^ajder Straße 55
Registriernummer: Ö143663322
A i i f e ^ t e v A ^ U ,  ssn lifte f Aits^hd^rt:
SSBV*
Gemarkung: iLäucHhämmef
Flur: 24
Flurstuck: .59/3
Ostweft: 411929
MartW im  5704687

Lagebezugssystem ETRS89/UTM Zone33N

Es |önr^n trptz Sanierung nach Art der Nutzung dfs ^üfl$s^|esCMiSnipafö^attech^ Kohlenwasser­
stoffe (BTEX) Mineralölkohlenwasserstoffe im Boden.Vorhanden sein.

ortsübliche Bezeichnung Betriebsgelähde Kokerei Lauchhammer
Reglstriemümmei: 
Art der AA, des AS u. 
SSBV*
Gemarkung:
Flur:
Flurstück:
Ostwert:
Nor^wert:

W H I P ®
lg% esiellfe,Al!IasM lManclort

Laprihhammer
24
147,148,149,152,1.44,145,. 146
411515
5704810
Lagebezugssysterri ETRSÖ9/UTM Zone 33N

*AA - Altablagerurig AS - Altstandort, SSBV - stofflich schädliche Bödenvefahdefung

.BtötWnS



Das Betriebsgründstück der Kokerei Lauchhammer befindet sich der Zeit innerhalb der Grenzen des 
Abschlussbetriebsplans der LMBV. Es ist nach Art der Nutzung der Grundstücke mit anorganischen 
Substanzen leichftlütbtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (LCKW), schwerflüchtige chlorierte Kohlen < 
Wässefstöffe, IVlöhöärofnätiäehe Kohlenwasserstoffe (BTEJi) und polyzyktische aiomatische Kohlenwas­
serstoff (PÄI<) im Boden Und Grundwasser zurechnen.

Die in der uAWBB vorhandenen Untersuchungsberiehte zur Altlastenerkundung können gern vor Ort 
eingesehen werden,

-  i ie  fölgendefväbfalk Hinweise sind Im Zuge der zukünftigen Baumaß­
nahmen zu beachten;

; - Erzeuger oder Besitzer von Abfällen sind gemäß § 15 Kreklaüfwirtschäftsgesetz verpflichtet:anfal- 
lende Abfälle, welche keiner ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt werden können, gemäß der 
Abfallhierarchie zu beseitigen, soweit in § 17

- Gemäß § 9 KrWG, soweit dies zur Erfüllung der Anforderungen nach § 7ff. KrWG erforderlich ist, 
sind Abfälle getrennt zu halten und zu behandeln.

- Gemäß § 54 KrWG dürfen gefährliche Abfälle gewerbsmäßig nur mit Genehmigung (Beförderungs­
erlaubnis) elngesammelt und befördert werden. In diesem Zusammehhang Wird der Vollständigkeit 
auf den § 8 Absatz 1 Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) hingewiesen,

- Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen ist auf einen sparsamen und schonenden 
Umgang mit Boden zu achten und jegliche Bodenbelastung auf das unvermeidliche lyiäß zu be­
schränken.

- Sämtlicher auf dem Gelände befindlicher Oberboden (Mutterboden), der für die Bebauung abgetra­
gen werden muss, ist von Arbeitsbeginn in der anstehenden Tiefe zu sichern und nach Möglichkeit 
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans zu Verwerten, Der Oberboden ist in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen (Schutz des Mutterbodens 
gemäß § 202 BauGB).

- Durch 'Baumaßnahmen verdichtete, nicht überbaute lÖdeti lind  nach Beendigung 
nähme durch geeignete Maßnahmen in der gesamten v e rb ie te n  Tiefe zu lockern.

- Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind s o M  l^'Üfy däSs Stoffeinträge bzw. Vermischungen 
mit Bodenmaterial auszys^hljeßen sind.

Es wird e ine-bödM itodtebf Baubegleitting empfohlen.

Bergbau:
Wie in der Begründung ausgeführt, befinden sich Tejle des Plangebietes innerhalb des Geltungsberei­
ches des Abschlussbetriebsplanes Kokerei Lauchhammer (siehe Abb.). Auf dem Gelände der ehemali­
gen Kokerei fanden im Rahmen der Sanierung umfangreiche Bodenaustauscharbeiten statt. Gegenwär­
tig iaufen noch langfristige Maßnahmen zur Grundwassersanierung.

Daher sind die

Lausitzer und Mitteldeutsche (LMBV)
Zentrale und Betrieb LaüliS 
Knappenstraße 1 
01968 Senftenberg sowie das

Lärtdesamt für Bergbau, Geologie und Röhstoffe Brandenburg 
PF 10 09.33 
03009 Cottbus

bei allen Planungen zu beteiligen.

P:\SÖb\B.6t8ili|jtlfig8ii SA fiiralW. ia;08,_BBL, i$-



13

Die sich möglicherweise innerhalb des Plangebietes befindenden 'technische Anlagen der LMBV, wie 
Pegel, Brunnen, Leitungen u. a., sind frei zugänglich zu hälten und dürfen nicht beeinträchtigt werden, 
Dies sollte auf der Pläiiz^icfvrjühg und unter Hinweise kenntlich gemacht werden.

® ch fet idgraüf hinzuweisen,. däss ii'pnnje^gSjipn Bauherrn, bezog enaüf den kbfikreten Fall, im |räu- 
ordnungsrechtlichen Verfahren desgleichen’Stellungnahmen sowohl von einem Sachverständigen wie 
auch von der LMBV und dem iBGReinzüholen sind bzw. die LMBV grundsltzIjch in die technische.Pla­
nung einzubeziehen ist, Unterlagen und Nachweise der 'Baugrundunt^rsuchungen sowie die geplante 
Tragwerkskonstruktion sind dabei der LMBV mbH gem. § 110 bis 113 BBergG zur Einsicht einzureichen.

Mit freuh'dHchem Gruß 

ihn Auftrag

Amtsleiter

Aniaafe: - £ zitiöftfr BSfitl!sy|||?hiaiften.

Verteiler: - Ingenifeufbürp Stgd|j^|fiölig;|3i^ck&
* Madt'Lauehhammer 
-G L 5 
- z. d. A.

ä0Ä%^iSötW%.tfwAa*sme'r!säocx


